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Kleine Anfrage 5513 
 
des Abgeordneten Gregor Golland   CDU 
 
 
 
Stand Anis Amri auf der „No-Fly-List“ der USA? 
 
 
 
Der Fall Anis Amri ist bundesweit in den Medien präsent und war auch bereits Thema im In-
nenausschuss des Landtags in diesem Jahr. Beinahe täglich kommen neue Details ans Licht, 
die zur Beurteilung der Gefährder-Einstufung relevant sein könnten. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Hat die Landesregierung Kenntnis davon, dass der Berlin-Attentäter Anis Amri auf der 

sogenannten „No-Fly-List“ der US-Behörden stand? 
 
2. Seit wann und durch welche Umstände bzw. welches Verfahren hat die Landesregierung 

Kenntnisse hierüber erhalten? 
 
3. Betrachtet die Landesregierung solche Personen, die auf der „No-Fly-List“ der USA ste-

hen auch als Bedrohung für die Sicherheit in NRW? 
 
4. Wird die „No-Fly-List“ der USA aktuell durch die Landesregierung daraufhin untersucht, 

ob sich weitere Personen auf dieser Liste befinden, die in den Zuständigkeitsbereich der 
Landesregierung fallen? 

 
5. Wenn ja, um welche Personen handelt es (bitte Anzahl und Namen einzelnd auflisten)? 
 
 
 
Gregor Golland 
 


	Nordrhein-Westfalen Drucksache 16/13990

